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Zitat von STAFF

Es ist so abgelaufen wie ich anfangs beschrieben habe. Die Leistungsnachweise wurden
dargelegt und die 4 dann mit kaum mündlicher Beteiligung begründet.

Und wie fließt in SH die mündliche Mitarbeit in die Gesamtnote ein? Was steht in den
Verordnungen?

Beispiel NRW: Mündliche Leistung gehört zu den Sonstigen Leistungen. Diese und die
schriftlichen sollten ähnlich gewichtet werden.
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